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Bautechnische Aufriistung als Umweltschutz?

Fragen zur Vollzugspraxis des Umweltschutzgesetzes, das seit 1985 in Kraft ist

Nicht zu Unrecht gilt das schweizerische Umweltschutzgesetz im internationalen Vergleich als fort-
schrittlich. Es ist minuzis, umfassend — aber auch Spiegelbild einer pragmatischen Umweltpolitik. Eine grosse
Anzahl der Vorschriften fordert bauliche (Schutz-)Mittel gegen die wachsenden Immissionen. Die technische
Aufriistung im Bauwesen stiess auf den geringsten politischen Widerstand. Aus dem Umweltschutz ist ein
neuer lukrativer Zweig fiir die Bauindustrie gewachsen.

Nach sechsjihriger Vollzugspraxis wirft nicht allein der Pragmatismus des Umweltschutzes Fragen auf,
sondern auch seine Versprechen und Ziele. Der Nachweis des Erfolges steht im wissenschaftlichen Dunkel,
ebenso die interdisziplindre Uberpriifung der einzelnen baulichen Massnahmen im Hinblick auf Sinn und
Zweck. Die entsprechenden Fragen und Widerspriiche bleiben auch im folgenden Interview mit zwei Be-
hordenvertretern unbeantwortet.

Quelques questions sur le mode d’application de la loi sur la protection de I’environnement,
en vigueur depuis 1985

La législation suisse en matiére de protection de ’environnement passe a juste titre pour progressiste dans
la comparaison internationale. Elle est minutieuse et globale a la fois, mais elle reflete également un certain
pragmatisme politique qui n’est pas sans faire probléme. Plusieurs recommandations font intervenir des
dispositifs constructifs pour parer aux immissions croissantes. Cette mobilisation générale de la technique dans
le secteur de la construction n’a guére rencontré de résistance politique. La protection de ’environnement est
devenue extrémement lucrative pour I'industrie de la construction.

Six ans d’application de cette législation ont produit des résultats sur lesquels il vaut la peine de s’interroger:
les promesses ont-elles été tenues, les objectifs sont-ils encore valables? La preuve du succés n’a pas encore
recueilli le consensus scientifique; on attend toujours une évaluation interdisciplinaire des mesures cons-
tructives arrétées qui en démontre le sens et la justification. Les questions relatives a ces dispositions et leurs
aspects contradictoires ne regoivent guere de solution au cours de ces entretiens que nous ont accordés deux
représentants de ’autorité compétente.

Issues Relating to Conservation Laws Which Came into Force in 1985

The Swiss conservation laws are justifiably regarded as being among the most advanced in the world. They
are precise and comprehensive — and they are also a reflection of a pragmatic environmental policy. There are
a large number of regulations requiring structural (protective) measures against the growing pollution.
Technical armament in the building industry has met with hardly any political opposition. A new lucrative
sector of the building industry has developed out of environmental protection.

Aftersix years of enforcement, it is not only the pragmatism of the conservation laws that is being questioned,
but also its promises and objectives. The proof of success is still shrouded in scientific mystery, as is the
interdisciplinary examination of the individual structural measures in terms of their aims and objects. The
relevant questions and contradictions remain unanswered in this interview with two officials.
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Werk, Bauen+Wohnen: Seit 1985 ist
das Schweizer Umweltschutzgesetz in
Kraft. Ein gewichtiger Teil der Vorschrif-
ten bezieht sich auf Bauwerke. Offenbar
sollen vor allem bauliche und technische
Mittel gegen den Lirm und die Luftver-
schmutzung eingesetzt werden. Es scheint,
dass das Umweltschutzgesetz uns nicht
von erhohten Umweltbelastungen befreit,
sondern davor schiitzt. Ist der damit ver-
bundene okonomische und technische
Aufwand von Massnahmen gegen Ldrm,
Schmutz und Energieverschleiss in ihrer
Verhdltnismassigkeit — abgewogen — und
itberpriift worden?

Bruno Bohlen: Das Umweltschutzge-
setz hat zum Zweck, «Menschen, Tiere
und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften
und Lebensrdume gegen schidliche oder
lastige Einwirkungen (zu) schiitzen und
die Fruchtbarkeit des Bodens (zu) erhal-
ten» (Artikel 1 Absatz 1). «Im Sinne der
Vorsorge sind Einwirkungen, die schid-
lich oder ldstig werden konnten, friihzei-
tig zu begrenzen» (Absatz 2). Als In-
strumente stehen im Augenblick aus-
schliesslich technische Instrumente bzw.
Gebote und Verbote zur Verfiigung. Mit
der Anderung des Umweltschutzgesetzes
sollen aber auch Lenkungsabgaben einge-
fiihrt werden, die Verhaltensdnderungen
anvisieren.

Schiitzenhilfe erhélt das Umwelt-
schutzgesetz durch das Raumplanungs-
gesetz. Thm zufolge unterstiitzen Bund,
Kantone und Gemeinden «mit Massnah-
men der Raumplanung insbesondere die
Bestrebungen, a. die natiirlichen Lebens-
grundlagen wie Boden, Luft, Wasser,
Wald und die Landschaft zu schiitzen, b.
Wohnliche Siedlungen und die raumli-
chen Voraussetzungen fiir die Wirtschaft
zu schaffen und zu erhalten...».
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Die Auffassung, die hinter der Frage
steht, kann ich deshalb nicht teilen. Ich
bin iiberzeugt, dass sich der umweltpo-
litische Aufwand zur Sicherung und
Verbesserung unserer Lebensgrundlagen
voll lohnt.

Martin Lenzlinger: Das Umwelt-
schutzgesetz verlangt in Art. 11 ausdriick-
lich, dass Luftverunreinigungen, Lérm,
Erschiitterungen und Strahlen durch
Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen
sind. Bei der Luftverunreinigung gehoren
dazu Emissionsgrenzwerte, die zum Bei-
spiel Katalysatoren oder Low-NOx-Feue-
rungen verlangen, und Wirmeddammvor-
schriften, welche den Energieverbrauch
stark vermindern. In der Luftreinhalte-
verordnung sind zudem verkehrslenken-
de und -beschrinkende Massnahmen vor-
gesehen, wenn die Emissionsbeschrén-
kungen nicht ausreichen, um tibermissige
Immissionen zu beseitigen. Dadurch wer-
den wir von Luftverunreinigungen «be-
freit», nicht nur davor «geschiitzt», um die
Terminologie der Fragestellung zu ver-
wenden. Beim Larm bleibt diese Begren-
zung an der Quelle in der Praxis leider
weitgehend Theorie. Massnahmen, wie
Schallschutzfenster, ortliche Bauverbote,
larmgerechtes Bauen usw., sind denn auch
sehr problematisch.

Werk, Bauen+Wohnen: Die Wider-
spriiche einer an technischen Schutzmass-
nahmen orientierten Gesetzgebung zeigen
sich heute in der Praxis. Der geforderte
Lirmschutz kann etwa dazu fiihren, dass
Fenster in Siidfassaden verboten werden.
Oder dass das hermetische Isolieren und
Verschliessen der Gebdude ein Raumkli-
ma schafft, das gesundheitsschidigend
sein kann. Einige Studien haben auch ge-
zeigt, dass der Energieaufwand fiir die

Herstellung sogenannter energiesparender
Bauprodukte oft in einem absurden Ver-
haltnis zur Energieeinsparung steht. Gibt
es jemanden, der die Gesetzgebung diesen
Erfahrungen in der Baupraxis anpasst?

Bruno Boéhlen: Umweltschutzgesetz
und Larmschutzverordnung setzen klare
Prioritdten bei der Bekdmpfung des
Larms. Insbesondere fordern sie nicht
einen technisch orientierten Larmschutz.
Art. 13 Abs. 3 LSV nennt eindeutig die
Reihenfolge, nach der Massnahmen zum
Schutze vor Larm zu treffen sind: «Stehen
keine tiberwiegenden Interessen entge-
gen, so gibt die Vollzugsbehorde den
Massnahmen, welche die Lirmerzeugung
verhindern oder verringern, den Vorzug
gegeniiber Massnahmen, die lediglich die
Larmausbreitung verhindern oder ver-
ringern.»

Technisch-bauliche Larmschutzmass-
nahmen kommen erst zur Anwendung,
wenn die Massnahmen an der Quelle, wie
leisere Fahrzeuge, Reduktion der Ver-
kehrsmenge usw., nicht die erhoffte
Wirkung zeigen oder nicht moglich sind.

Massnahmen auf der Gebdudeseite
sind im Sinne von Ersatzmassnahmen erst
dann notwendig, wenn die obengenann-
ten Larmschutzmassnahmen an oder bei
der Larmquelle — zum Beispiel Strasse —
nicht ausreichend sind. Zudem sind sie
nur bei bestehenden Gebauden anwend-
bar. Nach der LSV sind Neubauten mit
Wohnnutzung in lirmbelasteten Gebie-
ten nur ausnahmsweise unter klar defi-
nierten Voraussetzungen moglich.

Die Larmschutzverordnung stellt kei-
ne neuen Vorschriften iiber die Gestal-
tung von Gebduden auf; sie hilt lediglich
Anforderungen an neue Gebdude fest,
die — falls wirklich am Bauvorhaben fest-
gehalten wird — erfiillt sein miissen. Es
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geht schliesslich um das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Gebidudeinsas-
sen. Von hermetischer Abschottung eines
Gebidudes kann in diesem Zusammen-
hang keine Rede sein. Unsere Erfahrung
zeigt, dass innovative Architekten in der
Lage sind, ansprechende Losungen aus-
zuarbeiten, die auch den Anliegen des
Larmschutzes Rechnung tragen. So be-
sehen besteht zurzeit kein Bedarf, die
Umweltschutzgesetzgebung zu dndern.

Martin Lenzlinger: Die durch die An-
wendung von Wiarmedidmmaterialien ein-
gesparte Energie ist um Faktoren grosser
als die Energie, welche fiir die Herstel-
lung dieser Produkte aufgebracht wird.
Jede gegenteilige Behauptung ist unse-
rids. Durch das Isolieren von Gebiduden
wird die Behaglichkeit immer im positi-
ven Sinn beeinflusst, indem kalte Ober-
flaichentemperaturen angehoben werden.
Die Zusammensetzung der Raumluft
wird durch die Liiftung, nicht durch die
Wanddurchlassigkeit bestimmt. Eine ge-
niigende Liiftung ist tatsdchlich gesund-
heitlich notwendig. Diese erreicht man
aber nicht, indem man die Luft unkontrol-
liert durch Ritzen hereinblasen lésst, son-
dern entweder durch das aktive, bedarfs-
gerechte Fensteroffnen oder mit einer
Ersatzluftanlage. Die Erfahrungen der
Baupraxis verlangen in diesen Punkten
keine Anpassung der Gesetzgebung; im
Gegenteil, diese hat sich bewéhrt.

Werk, Bauen+Wohnen: Die Kritik an
dem aktuellen behordlichen und politi-
schen Umgang mit Problemen der Stadt-
hygiene hat einen Ausdruck in der Unter-
scheidung zwischen einer anlageorientier-
ten und einer prozessorientierten Gesetz-
gebung gefunden. Letztere wiirde weniger
nach technischen Einzelmassnahmen su-
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chen und eher konzeptionelle Vorschlige
erarbeiten, die aus dem Gesamtzusam-
menhang der Umweltprobleme entwickelt
wiirden. Bei einer anlageorientierten Um-
weltvertraglichkeitspriifung — wie sie heute
praktiziert wird — werden anstelle des ge-
samtstidtischen und regionalen Kontextes
nur einzelne Uberbauungen fokussiert,
was dazu fiihrt, dass die Folgen aus der
Summe der einzelnen Uberbauungen gar
nicht erfasst werden. Wird der Gesetzge-
bung bald ein genaueres, umfassenderes
Bild von der Umwelt zugrunde liegen?

Martin Lenzlinger: Eine wirksame
Umweltschutzgesetzgebung braucht ne-
ben anlageorientierten Bestimmungen
auch solche, welche Umweltprobleme in
ihrem regionalen Zusammenhang erfas-
sen. Seit 1979 verlangt daher das Raum-
planungsgesetz, dass Wohngebiete vor
schédlichen und lastigen Einwirkungen
wie Luftverunreinigungen, Larm und Er-
schiitterungen moglichst verschont wer-
den sollen. Art. 26 der Raumplanungs-
verordnung sieht vor, dass zu jedem
Nutzungsplan ein Bericht dariiber er-
stellt werden muss, wie der Nutzungsplan
den Anforderungen der Umweltschutz-
gesetzgebung Rechnung tragt. Auch der
Massnahmenplan geméss Luftreinhalte-
verordnung bezieht sich — seinem Wesen
entsprechend — auf gesamtregionale Ent-
wicklungen. Das Problem liegt also nicht
bei den fehlenden rechtlichen Instrumen-
ten, sondern bei den Planern und Behor-
den, die sie anwenden sollten. Um kurz-
fristig Wirkung zu erzielen, braucht es
aber auch anlageorientierte Bestimmun-
gen, wie Emissionsgrenzwerte und Um-
weltvertraglichkeitspriifungen.  Zudem
sind Umweltauswirkungen von Bauvor-
haben erst im fortgeschrittenen Projekt-
stadium voll erfassbar. Planerische und

Bruno Bohlen, Studium des Chemie-Ingenieurwesens

an der ETH Ziirich. 1975 Ernennung zum stellvertetenden
Direktor und 1985 zum Direktor des Bundesamtes

fiir Umweltschutz. Seit 1. Januar 1989 Direktor des

neuen Bundesamtes fiir Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL). Titigkeitsbereiche (u.a.):Umweltschutz-
gesetzgebung, Gewisserschutzgesetzgebung, Konzeption
von Luftreinhaltung und Larmbekdmpfung.

anlageorientierte Umweltschutzvorkeh-
rungen sind also beide notwendig.

Bruno Bohlen: Umweltpolitik muss
sich sowohl an umweltbelastenden Pro-
zessen als auch an umweltbelastenden
Anlagen orientieren. Fiir jedes Problem
miissen die entsprechenden Instrumente
bereitgestellt werden. Die Konstruktion
eines Gegensatzes ist wenig hilfreich.

Mit den Instrumenten der Raumpla-
nung (Konzepte und Sachpline, Richt-
pline und Nutzungspline) stehen wich-
tige Instrumente zur Verfiigung, um
rdumliche Entwicklungen zu beeinflus-
sen. Ich konnte mir dabei vorstellen, dass
im Rahmen der Raumplanungsmassnah-
men Umweltbelange kiinftig noch eine
stiarkere Berticksichtigung finden konn-
ten. Aber auch das Umweltschutzgesetz
ist durchaus in der Lage, umweltbelasten-
de Prozesse im positiven Sinne zu beein-
flussen. Denken Sie etwa an die Luftrein-
haltung mit ihren Immissionsgrenzwer-
ten, die ja gesamtschweizerisch giiltig sind
und bereits dazu gefiihrt haben, dass der
Trend der Luftbelastung gebrochen bzw.
in Teilbereichen — denken wir an das
Schwefeldioxid — riickldufig ist.

Was die Umweltvertréglichkeitsprii-
fung anbelangt, ist richtig, dass sie Anla-
gen zum Gegenstand hat. Anlagen kon-
nen nur dann auf ihre Umweltvertraglich-
keit hin untersucht werden, wenn schon
geniigend Informationen vorliegen. Sie
diirfen tberdies nicht zu spit tiberpriift
werden, da sonst Prijudizien geschaffen
wiirden. Die mit der UVP-Verordnung
eingefiihrte Einbindung der Priifung in
das sogenannte massgebliche Verfahren
ist deshalb richtig und hat sich bewéhrt.
Summenwirkungen sind mit anderen
Instrumenten — auch mit raumplaneri-
schen Massnahmen — anzugeben.

Martin Lenzlinger ist Physiker und Energicbeauftragter
der Stadt Ziirich. Er ist mitverantwortlich fiir die stadti-
sche Energiepolitik und fiir den Vollzug der energierecht-
lichen Bestimmungen des Planungs- und Baugesetzes und
des Energiegesetzes. Er ist Mitglied der stadtischen
Fachkommission zur Beurteilung von Umweltvertréglich-
keitsberichten.

61



	Bautechnische Aufrüstung als Umweltschutz? : Fragen zur Vollzugspraxis des Umweltschutzgesetzes, das seit 1985 in Kraft ist

